
                                             

1 
Erstellt: Susi Egli  
Datum: 10.04.2021                                      

Ampelsystem  
 
 
 

Besuche und Ausgang im Pflege-Wohn-Heim Smaily  
Bei Auftreten einer Ansteckung von Bewohner/-innen wird die betroffene Station auf Stufe 5 umgestuft (Rest des Betriebs auf Stufe 4) 

 
 Epidemiologische 

Lage/ neue Fälle 

 

Besuchsmöglichkeiten Ausgang Besuch auf Stationen 

1 Kt. ZH  

14 Tage 0 Fälle 

Frei zugänglich 

Nur noch Anordnungen des Bundes/Kantons 

Ohne Einschränkung 

Nur noch Anordnungen des Bundes/Kantons 

Ohne Einschränkung 

Nur noch Anordnungen des 

Bundes/Kantons 

2 Kt. ZH  

5 Tage 

<50 Fälle pro Tag 

• Definierte Besuchszeiten  

• Registrierung aller Besucher 

• Frage nach Symptomen und Frage nach 

Aufenthalt in Risikoländern 

• Einhaltung aller Hygienemassnahmen 

(siehe Schutzkonzept)   

• Einhaltung der Abstandsregelungen 

(1.5m), oder Maske tragen, wenn 

Angehörige Kontakt haben möchten zum 

Bewohner  

• Testpflicht auch für genesene und geimpfte 

Besucher 

• Einhaltung aller Hygienemassnahmen 

• Einhaltung der Abstandsregelungen (1.5m), 

oder Maske tragen (wenn Angehörige 

Kontakt haben möchten zum Bewohner) 

• Bewohner und/oder Begleitung übernehmen 

die Verantwortung schriftlich 

• Frage nach Symptomen und Frage nach 

Aufenthalt in Risikoländern (Bei Aufenthalt in 

Risikoländer in den letzten 14 Tagen nur mit 

aktuellen Covid-19 Test, der nicht älter als 1 

Woche ist)   

• Erklärung durch die Pflege, wie die 

Hygienemasken richtig angelegt werden  

• Angehörige müssen Handdesinfektionsmittel 

bei sich haben, sich und den Bewohner 

regelmässig die Hände zu Desinfizieren  

 

• Betriebliche Einschränkungen beachten 

(z.B. einschränkend bei 

Pflegewohngruppen) 

• Abstandregelung (1.5m), oder Maske 

(wenn Angehörige Kontakt haben 

möchten zum Bewohner) 

• Hygienemassnahmen (siehe 

Schutzkonzept)  

• Kontakt zu anderen Mitbewohnern sollte 

auf das geringste gehalten werden  

 

3 Kt. ZH  

3 Tage 

≥50 <100 Fälle pro 

Tag 

• Wie Stufe 2 und.. 

• Nicht mehr als 2 Personen pro Besuch   

• Testpflicht auch für genesene und geimpfte 

Besucher 

• Wie Stufe 2 und … 

• Ausgang nur nach Absprache mit der Leitung 

möglich (Frau Krstic) 

• Nur in Besucherzone (Wintergarten) 

oder Garten möglich 
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• Möglichst im Garten vom Pflege-Wohn-Heim 

Smaily  

• 10 Tage Maskenpflicht nach der Rückkehr, 

wenn davon auszugehen ist, dass die 

vorgebenen Schutzmassnahmen nicht 

eingehalten wurden  

 

• Abstandregelung (1.5m), oder Maske 

(wenn Angehörige Kontakt haben 

möchten zum Bewohner) 

• Hygienemassnahmen (siehe 

Schutzkonzept) 

 

4 Kt. ZH  

3 Tage 

<100 Fälle pro Tag 

• Wie Stufe 3 und …. 

• Besuche nur in definierten Besucherzonen 

mit mechanischer Trennung oder 

konsequentes tragen eine Maske  

• Nur begleitete Besuche durch 

Mitarbeitende möglich 

• Testpflicht auch für genesene und geimpfte 

Besucher 

Das Verlassen des Areals ist nur in 

Ausnahmesituationen und in Begleitung von 

Mitarbeitenden möglich z B.: 

• Z.B. Begleiteter Arztbesuch 

• Abstand (1.5m) + Hygienemaske tragen  

• Hygienemassnahmen (siehe Schutzkonzept)  

 

• Besuche sind nur im Ausnahme Fall 

möglich (Sonderbewilligung) und 

müssen mit der Leitung abgesprochen 

werden (Frau Krstic)   

5 Ausbruch von Covid-

19 im Pflege-Wohn-

Heim Smaily  

 Bei verordneter Quarantäne ist kein Besuch 

möglich, ansonsten Besuche nur mit 

Bewilligung der Geschäftsleitung (Frau Krstic) 

und klar definierten Ablauf (Sonderbewilligung) 

Bei verordneter Quarantäne ist kein Besuch 

möglich, ansonsten Besuche nur mit Bewilligung 

der Geschäftsleitung (Frau Krstic) und klar 

definierten Ablauf (Sonderbewilligung) 

Bei verordneter Quarantäne ist kein Besuch 

möglich, ansonsten Besuche nur mit 

Bewilligung der Geschäftsleitung (Frau 

Krstic) und klar definierten Ablauf 

(Sonderbewilligung) 

 

 

. 

 

Die Einschätzung der Stufen, welche für das Pflege-Wohn-Heim Smaily gelten, obliegt dem Pflege-Wohn-Heim Smaily. Die Curaviva sagt ausdrücklich, 

dass die Betriebe selbst entscheiden müssen, welche Massnahmen (Stufe) sie für sich gelten machen, da für jeden Kreis andere Fallzahlen gelten 

(Pflege-Wohn-Heim Smaily richtet sich nach den Fallzahlen im Kreis Dietikon).  

Bei nicht Einhalten der Massnahmen wird der Besuch abgebrochen und der Besuchende muss das Areal verlassen. Wir möchten eine Ausbreitung im 

Pflege-Wohn-Heim Smaily vermeiden und werden die Massnahmen strickt ausführen. Wir hoffen um Ihr Verständnis und Mithilfe bei der Verhüttung von 

Covid-19! 

 


